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Ondracek: Selbstanzeige kippen –
Offensive gegen Steuerbetrug starten

OECD bekräftigt DSTG-Forderung nach 
besserem Strafvollzug

Bundesfrauenvertretung tagte im Juni in Potsdam

Die Kolleginnen der DSTG-Bundesfrauen -
vertretung kamen zu ihrer 82. Sitzung Anfang 

Juni 2010 in Potsdam zusammen. (Bericht S. 7-9)



Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wieder wird in den Medien von dem Angebot einer neu-
en Steuerdaten-CD berichtet. Diesmal erreichte das An-
gebot das Finanzministerium in Kiel. Und wieder sperrt
sich der Koalitionspartner der CDU, die FDP, gegen einen
Ankauf. Weil die Daten nicht legal erlangt sein können,

dürfe der Staat diese Informationen nicht ankaufen, lautet die Begründung für die
Verweigerungshaltung. Was bei anderen Straftaten akzeptiert wird, solle also für die
Straftat Steuerhinterziehung nicht gelten. Bei Diebstahl, Betrug, Bankraub, Versiche-
rungsbetrug und anderen Vermögens- und Wirtschaftsdelikten ist selbstverständlich
erlaubt Belohnungen für Hinweise auszuloben. Es dürfen Detektive und wenn nötig
auch verdeckte Ermittler und V-Leute eingesetzt werden. Dahinter steckt die Einsicht,
der Staat müsse alles tun, um Straftaten aufzuklären und die Bürgerinnen und Bür-
ger vor solchen Straftaten zu schützen. Richtig, kann ich hier nur sagen. Der Staat
muss solche Straftaten aufklären und die Täter bestrafen und nicht nur auf Anzeigen
hin, sondern als Offizialdelikt von Amts wegen. Ein Raum für Ermessens- oder Oppor-
tunitätsentscheidungen besteht nicht.

Nur bei der Straftat Steuerhinterziehung sollen diese rechtsstaatlichen Grundsätze
plötzlich nicht gelten? Dabei sind gezielte Hinweise für die Aufdeckung von Steuer-
hinterziehungen besonders wichtig. Steuerhinterziehung geschieht im Verborgenen
und ist in aller Regel so angelegt, dass sie möglichst nicht zu entdecken ist. Es gibt in
diesen Fällen keinen Geschädigten, der den Diebstahl anzeigen könnte, weil den Scha-
den niemand bemerkt. Dabei ist Steuerhinterziehung Diebstahl an uns allen. Werden
Hinweise nicht angenommen und ignoriert, so schützt das den Steuerhinterzieher vor
Entdeckung und lädt ihn zu weiteren Straftaten ein. Will dies die FDP wirklich? 

Die FDP will Steuern senken, obwohl alle öffentlichen Haushalte überhaupt nur mit
hohen Neuverschuldungen erstellt werden können. Welche Interessen werden da
vertreten? Die von den Bürgerinnen und Bürgern heute bestellten staatlichen Leis-
tungen sollen unsere Kinder und Enkelkinder zahlen, die sich mit der unerträglichen
Steuerlast herumschlagen müssen. Was für eine Moral gibt sich hier zu erkennen?
Nicht das Gemeinwohl ist das bestimmende Prinzip, sondern „mein Wohl“ ist offen-
bar die ausschlaggebende Haltung.

So wird Zukunft nicht gestaltet, sondern verspielt. In den gleichen Rahmen passt,
dass die Bundesjustizministerin die im Sparpaket der schwarzgelben Koalition be-
schlossene Besserstellung der Steuerforderungen vor anderen Gläubigern im Insol-
venzverfahren verhindern will – zu wessen Wohl? 

Selbstverständlich sind die gleichen Kräfte die Triebfeder gegen die Abschaffung des
Privilegs Selbstanzeige, damit die vor einer Entdeckung stehenden Steuerhinterzie-
her sich über diesen Fluchtweg selbst von Strafe freistellen können.

Das Geschäft mit Selbstanzeigen boomt inzwischen unvermindert. Im ersten Halb-
jahr 2010 haben sich rund 25 000 Personen selbst wegen Steuerhinterziehung ange-
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zeigt, nicht weil sie einsichtig
und reuig sind, sondern weil
sich wegen nicht kalkulierba-
ren Hinweisen aus angebote-
nen Datenträgern für sie die
Gefahr erhöht hat, entdeckt zu
werden. Mit diesem Freikauf-
recht verspielt der Staat seine
Autorität. Gegen die Zahlung
der längst fälligen Steuern
lässt sich der Staat seine
Pflicht, Straftäter zu bestrafen,
abkaufen. Auch hier die Frage:
Was ist das für eine Moral?

Wenn der Staat und die ihn re-
präsentierenden Politiker noch

ernst genommen werden wol-
len, müssen sie schnellstens
umsteuern. Nicht der Lohn-
steuerzahler, nicht die Rentner
sollten Überwachungsobjekte
sein, sondern die Steuerhinter-
zieher sind an die Kasse zu ho-
len. Eine personelle Verstär-
kung der Steuerverwaltung ist
unabdingbar, um die Steuer-
hinterzieher zu entdecken.

Um dem Ziel der Steuerehr-
lichkeit und -gerechtigkeit nä-
her zu kommen, ist dringend
geboten, dass die Schutzbe-
stimmung gegen systemati-

sche Bankenermittlungen aus
der Abgabenordnung gestri-
chen wird. Wenn Auslands-
geldanlagen deklariert werden
müssen, Auskunftspflichten
im internationalen Geldver-
kehr eingeführt werden, dann
gibt es keinen Markt mehr für
das Anbieten von Datenträ-
gern. Von dem Versuch der
Steuerhinterziehung werden
viele abgeschreckt, weil das
Entdeckungsrisiko zu hoch
wird. Dann erledigt sich auch
das Problem der Selbstanzei-
gen, weil der Steuerhinterzie-

hung ein Riegel vorgeschoben
wäre.

Solche Korrekturen bedeuten
am Ende nicht mehr Staat,
sondern weniger, bedeuten
nicht weniger Freiheit, son -
dern mehr.

In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen allen einen schönen
Urlaub.

Mit kollegialen Grüßen 

In den Anhörungen im Finanz-
ausschuss werden die gelade-
nen Experten in der Regel nur
zu Gesetzentwürfen befragt,
die ordentlich in den Bundes-
tag eingebracht und dort be-
reits in erster Lesung debattiert
wurden. Die geladenen Exper-
ten hatten sich dieses Mal mit
einem Gesetzentwurf der SPD-
Fraktion und Anträgen aller an-
deren im Bundestag vertrete-
nen Fraktionen zu befassen. In
seiner Wirkung geht dabei der
Gesetzentwurf der SPD am
weitesten – sein Ziel ist die völ-
lige Abschaffung der strafbe-
freienden Selbstanzeige nach
§371 AO. Die Regierungskoali-
tion will § 371 AO hingegen
restriktiver fassen. So fordern
die CDU/CSU- und FDP-Fraktio-
nen in einem gemeinsamen

Antrag, die Selbstanzeige dürfe
nicht mehr als Gegenstand ei-
ner bewussten Hinterziehungs-
strategie missbraucht werden.
Strafbefreiung solle nur noch
derjenige erhalten, der alle
noch verfolgbaren Steuerhin-
terziehungen der Vergangen-
heit in der Selbstanzeige voll-
ständig offenbart. Eine Rück-
kehr in die Steuerehrlichkeit
solle deshalb künftig nur dann
mit Strafbefreiung honoriert
werden, wenn die Selbstanzei-
ge freiwillig, vollständig und
richtig erstattet werde. 

Die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen spricht sich mit ihrem
Antrag ebenfalls für die Ver-
schärfung der Selbstanzeige
aus und verlangt eine Neuaus-
richtung des Steuerhinterzie-

hungsbekämpfungsgesetzes
sowie eine Abschaffung des so-
genannten Bankgeheimnisses
in § 30 a Abgabenordnung. Die
Fraktion Die Linke setzt sich in
ihrem Antrag für eine spürbare
Personalaufstockung in den
Steuerverwaltungen sowie die
Abschaffung der Abgeltung-
steuer auf Kapitalerträge ein.
Darüber hinaus fordert die
Fraktion Die Linke die Schaf-
fung eines Mindestselbstbe-
halts bei steuerlichen Mehrer-
gebnissen der Länder mit plan-
mäßiger Personalausstattung. 

Ondracek sieht Politik
auf richtigem Weg

DSTG-Chef Dieter Ondracek,
der die DSTG in der Anhörung
vertrat, begrüßte nachdrück-

>

lich die Hauptleitlinien der An-
träge sowie der Gesetzesinitia-
tive der SPD, weil wirksame ge-
setzliche Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Steuerhinterzie-
hung wegen der angespann-
ten Lage der öffentlichen
Haushalte dringender denn je
sind. Auch hätten die ehrlichen
Steuerzahler einen Anspruch
darauf, dass der Staat alles
unternimmt, um Steuerhinter-
ziehung und -betrug einzu-
dämmen. Ondracek wies da -
rauf hin, dass deutsche Steuer-
pflichtige rund 300 Milliarden
Euro auf ausländischen Konten
versteckt hätten. Würden diese
Geldabflüsse offengelegt,
könnte der Fiskus pro Jahr 
zu rund 10 Milliarden Euro 
an Steuermehreinnahmen 
verbuchen. 

Um ein klares steuerpoliti-
sches Signal auszusenden,
dass es sich bei der Begehung
einer Steuerhinterziehung um
eine Straftat und nicht ledig-
lich um ein Kavaliersdelikt

Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages

Ondracek: Selbstanzeige kippen –
Offensive gegen Steuerbetrug starten
Zum Thema Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeige und zu
Überlegungen für ein weiteres parlamentarisches Vorgehen gegen 
Steuerkriminalität und -betrug fand am 17. Juli 2010 eine Anhörung 
im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages statt, zu der neben 
weiteren Sachverständigen auch die DSTG geladen war. 
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handelt, sprach sich Ondracek
in der Anhörung für eine Ab-
schaffung der strafbefreien-
den Selbstanzeige nach § 371
AO aus. Die aktuelle Anzei-
genflut, die bis dato bereits
das Zehnfache der normalen
jährlichen Eingänge von
Selbstanzeigen erreicht habe,
zeige eindrucksvoll, dass der
Weg über eine strafbefreiende
Selbstanzeige nicht aus Reue,
sondern einzig aus Angst vor
Entdeckung beschritten wer-
de. Auch die geringe Resonanz
auf die jüngste Steueramnes-
tie, mit der in der Zeit von De-
zember 2003 bis März 2005
Steuersündern die Rückkehr in
die Steuerehrlichkeit erleich-
tert werden sollte, beweise
diese These. Anstatt der er-
hofften 5 Milliarden Euro an
Steuermehreinnahmen konn-
te der damalige Finanz -
minister Eichel – wie von der
Deutschen Steuer-Gewerk-
schaft prognostiziert – ledig-
lich nur rund eine Milliarde 
Euro an Mehreinnahmen für
die öffentlichen Haushalte er-
zielen. Selbst erheblich gün-
stigere Bedingungen als eine
strafbefreiende Selbstanzeige
nach § 371 AO wären also
kein hinreichender Grund zur
Rückkehr in die Steuerehrlich-
keit gewesen, so lange die Tä-
ter die Entdeckung ihrer Steu-
erhinterziehung nicht be-
fürchten mussten. 

BGH-Rechtsprechung
nicht eindeutig

Der DSTG-Chef zog als Argu-
ment für eine Abschaffung 
des § 371 AO den jüngsten 
Beschluss des Bundesgerichts-
hofs (BGH)vom 20. Mai dieses
Jahres heran, der zu Anwen-
dungsproblemen führen 
könne. 

Mit diesem Beschluss hat der
BGH – unter teilweiser Aufga-
be seiner bisherigen Rechts-
prechung – den Weg zu einer
erfolgreichen strafbefreien-
den Selbstanzeige deutlich er-
schwert. Für eine wirksame

>

strafbefreiende Selbstanzeige
ist zukünftig zwingend erfor-
derlich, alle steuerlich erheb-
lichen Tatsachen und Umstän-
de anzugeben. Diese Angaben
müssen so ausführlich sein,
dass die Finanzbehörde ohne
langwierige Nachforschungen
den Sachverhalt vollends auf-
klären und die Steuer richtig
festsetzen kann. Darüber hin-
aus wird vom BGH verlangt,
dass der Steuersünder voll-
ständig in die Steuerehrlichkeit
zurückkehrt. Er muss damit be-
reit sein, durch umfassende
und richtige Angaben reinen
Tisch zu machen. Eine so ge-
nannte Teilselbstanzeige ist
nicht mehr zulässig. 

Ondracek machte deutlich,
dass die neue Rechtsprechung
des BGH vor allem die Steuer-
berater mit mehr Verantwor-
tung belaste. Steuerberater
seien angehalten, auf eine
Vollständigkeit der nachzumel-
denden Konten hinzuwirken
und sicherzustellen, dass die
für Zwecke der Selbstanzeige
ermittelten Einkünfte zutref-
fend seien. Deshalb könnten
nachhaltige Strafbarkeitsrisi-
ken für den Berufsstand ent-
stehen. 

Nach Ondraceks Einschätzung
wirft die geänderte BGH-
Rechtsprechung außerdem in
der Praxis Probleme auf, die
den Weg in die Straffreiheit bei
einer Steuerhinterziehung ins-
gesamt schwieriger gestalten
können. So sei fraglich und
durch den BGH-Beschluss
nicht abschließend geklärt, ob
eine spätere Erweiterung oder
Ergänzung von Teilselbtanzei-
gen möglich ist – beispiels-
weise nach Abschluss eines
Steuerverfahrens. Zwar habe
der BGH in seinem Beschluss
nicht ausdrücklich zu erkennen
gegeben, dass er die Möglich-
keit einer Heilung von frühe-
ren unvollständigen Selbstan-
zeigen ausschließe, abschlie-
ßend geäußert habe er sich zu
dieser Frage jedoch nicht, sag-
te Ondracek.

Eine komplette Abschaffung
der strafbefreienden Selbstan-
zeige beseitigt nach Auffas-
sung der DSTG alle Rechtsun -
sicherheiten. 

Auf Nachfrage der Abgeordne-
ten räumte der DSTG-Chef im
Finanzausschuss ein, dass eine
Streichung des § 371 AO in der
Steuerverwaltung zu einer hö-
heren Arbeitsbelastung führen
würde. Deshalb sei das für in-
tensive Prüfungen notwendige
Personal bereitzustellen. Auch
dürfe – darauf weist der SPD-
Gesetzentwurf folgerichtig hin
– die Abschaffung der strafbe-
freienden Selbstanzeige bei
Steuerhinterziehung keine iso-

lierte Einzelmaßnahme blei-
ben. Die Streichung sollte le-
diglich als ein Eckpfeiler eines
gesetzlichen und organisatori-
schen Maßnahmenpakets an-
gesehen werden, mit dem das
Phänomen Steuerhinterzie-
hung umfassend auf nationa-
ler und internationaler Ebene
zu bekämpfen ist.

Fraktionsvorstoß
ist differenziert
zu bewerten

Differenziert wertete der
DSTG-Chef den Antrag der
Fraktionen von CDU/CSU und
FDP, dessen Hauptzielrichtung
eine restriktivere Neufassung
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Aufgaben und Arbeit des Finanzausschusses
Der Arbeitsbereich des Finanzausschusses deckt sich mit Aus-
nahme der Haushaltspolitik mit den Zuständigkeiten des
Bundesministeriums der Finanzen. Aufgabe des Finanzausschus-
ses ist es, Gesetzentwürfe, Anträge, Berichte, Entschließungen
sowie Vorlagen der Europäischen Union insbesondere aus dem
Bereich der Steuerpolitik federführend zu beraten. Hinzu kom-
men Vorlagen aus den Bereichen Geld, Kredit, Finanz- und Kapi-
talmarkt sowie Versicherungen, die dem Finanzausschuss zur fe-
derführenden Beratung überwiesen werden.

Darüber hinaus bekommt der Finanzausschuss Vorlagen zur Mit-
beratung überwiesen, wenn sie die oben genannten Themen be-
rühren, zum Beispiel die Steuerpolitik. Hierzu gibt der Finanzaus-
schuss seine Empfehlungen an den jeweils federführenden Aus-
schuss ab.

Stehen in den Ausschüssen Vorlagen zur Diskussion, die dem Fi-
nanzausschuss weder zur Federführung noch zur Mitberatung
überwiesen wurden, kann er sich gleichwohl gutachtlich zu Wort
melden, wenn die Vorlagen seinen Themenbereich berühren.

Regelmäßig berät der Finanzausschuss zudem über die halbjähr-
liche Steuerschätzung, die wichtige Erkenntnisse zur Einschät-
zung der Situation des Staatshaushaltes liefert.

Mitglieder des Ausschusses
Der Finanzausschuss spiegelt, wie alle Bundestagsausschüsse,
die Mehrheitsverhältnisse des Deutschen Bundestages wider.
Der Finanzausschuss hat zurzeit 37 Mitglieder. Davon gehören
14 Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU, 9 Mitglieder der Frak-
tion der SPD, 6 Mitglieder der Fraktion der FDP, 4 Mitglieder der
Fraktion DIE LINKE und 4 Mitglieder der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN an.

Den Vorsitzenden im Finanzausschuss stellen traditionell die
Regierungsparteien. In dieser Legislaturperiode hat Dr. Volker
Wissing, Abgeordneter der FDP-Fraktion, den Vorsitz inne. Stell-
vertretender Vorsitzender ist Klaus-Peter Flosbach von der
CDU/CSU-Fraktion. Quelle: Deutscher Bundestag


